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Ehrungsordnung 
 

Die Ehrungsordnung beschreibt die Ehrungen, die der Verein seinen Mitgliedern zukommen 

lässt, oder die er für diese bei Dachorganisationen beantragt. 

 

Folgende Ehrungen werden für langjährige Mitgliedschaft verliehen: 

• 10 Jahre: Ehrenzeichen des BSSB 

• 20 Jahre: Vereinsnadel 

• 25 Jahre: Ehrenzeichen des BSSB 

• 40 Jahre: Ehrenzeichen des BSSB 

Überreicht mit einer Flasche Wein oder Sekt 

• 50 Jahre: Ehrenzeichen des BSSB und DSB 

Überreicht mit einem Präsentkorb  

• 60/70/75/80 Jahre: Ehrenzeichen des DSB 

Überreicht mit einem Präsentkorb 

 

Folgende Ehrungen werden für Dienste im Verein verliehen (Nicht mehr als 5 pro Jahr): 

Es wird jeweils die höchst mögliche Ehrung verliehen/beantragt 

• 5 Jahre Fahnenabordnung: Ehrenzeichen des BSSB in Silber 

Überreicht mit einer Flasche Wein oder Sekt 

• 15 Jahre Fahnenabordnung: Ehrenzeichen des BSSB in Gold 

Überreicht mit einem Präsentkorb 

• 4 Jahre Vereinsausschuß: Verdienstnadel in Anerkennung (grün) 

• 7 Jahre Vereinsausschuß: Vereinsnadel mit Goldkranz 

Überreicht mit einem Präsentkorb (auch folgende) 

• 11 Jahre Vereinsausschuß: Silberne Gams 

• 15 Jahre Vereinsausschuß: Protektoratsabzeichen in Silber  

 

Ehrenmitgliedschaft 

• Ein Mitglied erhält die Ehrenmitgliedschaft, wenn es mindestens 50 Jahre im 

Vereinsausschuß war. Die Jahre im Schützenmeisteramt zählen hierbei doppelt. 

Auch aktive Mitglieder des Vereinsausschusses können die Ehrenmitgliedschaft 

erhalten. Die Ehrenmitgliedschaft wird erst mit der Zustimmung der Vollversammlung 

gültig.  

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht entbunden. 

• Ein Ehrenmitglied kann zum Ehrenschützenmeister ernannt werden, wenn es 

mindestens 9 Jahre den Posten des 1. Schützenmeisters innehatte. 

Die Ernennung zum Ehrenschützenmeister ist erst nach dem Ausscheiden aus dem 

Vereinsausschuß möglich. Die Zustimmung der Vollversammlung ist auch hier nötig. 

 

Die zu ehrenden Mitglieder werden persönlich eingeladen. Die Ehrungen werden beim 

jährlichen Ehrungsabend überreicht. 


